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Die Auswirkungen der Verwissenschaftlichung und 
Technisierung sind spätestens ab den 1880er Jahren 
auch bei der Identifizierung von Personen durch 
staatliche Behörden deutlich spürbar. Ausgehend 
von Frankreich etablieren sich in den 1880er Jahren 
weltweit in großen Städten wie New York, Berlin, 
Paris oder London eigene Identifizierungsbehörden: 
Erkennungsdienste oder Registraturen. Den Beginn 
dieser Entwicklung markiert die Fotografie. Mit dem 
neuen Medium erstarkte bei den Sicherheitsbehörden 
die Hoffnung, Verbrecher, und vor allem Wieder-
holungstäter, sicher und eindeutig identifizieren zu 
können. Damit sollte die Fotografie einen Beitrag 
zur effizienteren Verbrechensbekämpfung leisten; 
sie versprach eine bessere Überwachung der Be-
völkerung und damit eine höhere soziale Kontrolle. 
Überlegungen zum Einsatz visueller Verfahren und 
Porträtzeichnungen von Verhafteten und Verdächti-
gen lassen sich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
nachweisen. Auch das Anfertigen von Schattenrissen, 
wie sie schon im 18. Jahrhundert Johann Caspar 
Lavater für seine Charakterstudien benutzte, wurde 
diskutiert.

Doch die Visualisierung als Teil der Strafverfol-
gung setzte sich erst mit der Fotografie durch. Es waren 
vor allem zwei Vorteile, die dem neuen Medium in die 
Hände spielten: Die technische Reproduzierbarkeit 
der Bilder und der chemisch-mechanische Bildher-
stellungsprozess, der den Fotografien den Anschein 

der Objektivität verlieh. Die Fotografie wurde zum 
Symbol neutraler, objektiver und präziser Wahrheit 
und von Beginn an wurde erfolgreich verschwiegen, 
dass Fotografien nicht einfach die Dokumentation 
eines Sachverhaltes sind, sondern lediglich die 
Dokumentation einer Sichtweise, auf einer Platte 
oder einem Film fixiert. Denn nicht die Fotografien 
selbst, sondern der Umgang mit dem Medium und 
die Interpretationen der Bilder sind es, die Wahr-
nehmungsmuster prägen, Sehweisen konditionieren 
und ästhetische Beziehungen zwischen historischen 
Subjekten und ihrer Wirklichkeit organisieren. Durch 
die Fotografie wurde den Tätern das Verbrecherische, 
auch ohne Brandmal, buchstäblich auf den Leib 
geschrieben. Die Grenze zwischen „normal“ und 
„minderwertig“ wurde oftmals durch die Fotografie 
markiert, indem für Verbrecher ein neues Bildgenre 
etabliert wurde: en face- und Profilbilder. Mithilfe der 
Kamera gelang den Behörden ein objektivierender 
Zugriff auf den Körper des Kriminellen. Damit diente 
das neue Medium der institutionellen Machtsiche-
rung der Polizei. Gerade für die Polizeiarbeit gilt, 
was die Essayistin Susan Sontag allgemein für die 
Fotografie festhält: „Dies ist die umfassendste Form 
der fotografischen Besitzergreifung. Indem etwas 
fotografiert wird, wird es Teil eines Systems von 
Informationen, wird es eingefügt in Klassifikations- 
und Speicherungsschemata.“8

Anonym. Das Foto zeigt Karl Weber, 1899. 
Quelle: Fotoalbum Tatbestandsaufnahmen, Bundespolizeidirektion Wien.
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In Wien wurde schließlich am 3. April 1898 
durch einen Erlass des Innenministeriums aus dem 
Evidenzbüro das Erkennungsamt herausgelöst, das 
als „Zentrale für den anthropometrischen Dienst im 
Inland“ neben dem Leiter Camillo Windt drei weitere 
Mitarbeiter beschäftigte. Die Hauptaufgaben des 
Wiener Erkennungsdienstes waren die Vermessung 
von Verdächtigen nach dem System von Alphonse 
Bertillon, was auch die Sammlung von sogenannten 
Signalements für den Aufbau von Verbrecherkarteien 
inkludierte, und die Herstellung von Tatbestands-
aufnahmen, die für die Ermittlungsarbeit eingesetzt 
wurden.9 Ein Jahr zuvor hatte Windt nach einer 
Studienreise zu Alphonse Bertillon an die Pariser 
Registratur die Anthropometrie eingeführt.

Die Datenbanken mit Fotografien von Verdächti-
gen und Inhaftierten wuchsen ab den 1880er Jahren 
schnell. Die Signalements – Formulare mit Personen-
angaben – bildeten das Kernstück des polizeilichen 
Identifizierungsverfahrens: „Wir verstehen also unter 
Identifikation (im technischen Sinne) die Vergleichung 
zweier oder mehrerer Signalements zum Zwecke 
der Feststellung, ob die betreffenden Personen die-
selben sind“, schrieb Bertillon in einer Anweisung 
zur Vornahme von Körpermessungen.10 Das von 
ihm in den 1880er Jahren entwickelte System zur 
Personenidentifizierung bestand aus vier Teilen:
1. Der Bertillonage, einer systematischen, anthropo-
metrischen Vermessung, bei der von den verdächtigen 
Personen elf Körpermaße genommen wurden;
2. Einer Personenbeschreibung, in der erweiterten 
Form auch portrait parlé genannt;
3. Der Beschreibung besonderer Kennzeichen der Fest-
gehaltenen, insbesondere Narben oder Muttermale;
4. Der gerichtlichen Fotografie der Verdächtigen als 
en-profile- und en-face-Aufnahmen.

Bis zur Einführung des Fingerabdruckverfahrens 
um 1900 etablierte sich Bertillons Identifizierungsver-
fahren als erkennungsdienstliches Standardverfahren. 
Sammlungen von Profil-Bildern, die auch für die 
Signalementkarten verwendet wurden, wurden von 
den Behörden als „Verbrecheralben“ bezeichnet. 
Verbrecheralben wurden von der Wiener Polizei 
bereits Ende der 1860er Jahre angelegt, wie die 
Veröffentlichung mehrerer Lithographien in der 
Zeitschrift Die Gartenlaube, einem „Illustrirten 
Familienblatt“, aus dem Jahr 1876 belegt. In dem 
Beitrag von Max Huybensz heißt es: „Dem Beispiele 
der Sicherheitsbehörden von New-York und London 
folgend, hat die Wiener Polizei im Jahre 1869 der 

Verwerthung der Photographie durch Anlage eines 
Verbrecher-Albums Bahn gebrochen.“11

Die rasch wachsenden Datenmengen wurden 
schon nach kurzer Zeit zum Problem für die Be-
amten der Erkennungsdienste. „Vor einigen Jah-
ren glaubte man des Wiedererkennens rückfälliger 
Häftlinge durch Aufnahme und Registrirung derer 
Photographie gesichert zu sein. Aber auch das war 
nur eine leere Hoffnung; in nicht ganz zehn Jahren 
hatte man auf diese Art in Paris 100.000 Bilder ge-
sammelt, unter denen jeden Vagabunden zu suchen, 
ganz unmöglich wurde“, klagte Bertillon.12 Die 
Euphorie über den Einsatz der Fotografie war bei 
den Beamten der Erkennungsdienste schnell ver-
flogen. Die Kriminalbeamten suchten nach Wegen 
einer effektiven Durchsuchbarkeit der archivierten 
Bilder. Spätestens seit den 1880er Jahren füllten in 
den Metropolen Berlin, Paris, Wien oder New York 
die Bilder ganze Aktenschränke. Wie sollten die 
Beamten der Erkennungsdienste aus Stapeln mit 
Tausenden Bildern eine Person wiedererkennen? Der 
Vorteil der Wiedererkennbarkeit durch die visuelle 
Repräsentation ist gleichzeitig der größte Nachteil der 
Fotografie: Bilder verschließen sich den schriftlichen 
Klassifizierungssystemen.

Alternativ wurden die Bilder beschlagwortet, 
wobei unterschiedliche Beschlagwortungskategorien 
getestet wurden. Die Profilbilder nach Namen zu 
sortieren wurde von den Beamten schnell aufgegeben, 
denn gab der Verdächtige einen falschen Namen an, 
konnte er nur dann als Wiederholungstäter erkannt 
werden, wenn der Beamte sich erinnerte, dass die 
Person bereits unter einem anderen Namen registriert 
war. Der Einsatz der Fotografie sollte aber eigentlich 
dafür sorgen, dass Personen, die falsche Angaben 
machten, leichter und eindeutig überführt werden 
konnten. Denn eben die sprachliche Ebene der 
schriftlichen Beschreibungen, die vor dem Einsatz 
der Fotografie im Zentrum der Ermittlungen stand, 
wie zum Beispiel bei Steckbriefen13, wurde von 
den Beamten als fehleranfällig kritisiert.14 Perso-
nenbeschreibungen bestanden zum großen Teil aus 
verschriftlichten Lebensgeschichten. Diese Biogra-
phien waren vor der Visualisierung durch Fotografien 
für die Kriminalbeamten das wichtigste Merkmal 
des „Gaunertums“. Wie es bei dem preußischen 
Kriminalbeamten A. F. Thiele 1842 heißt: „Gerade 
der Lebenslauf charakterisiert erst den Gauner, und 
die geschärfte Strafe des wiederholten Verbrechens 
kann der Richter nur gegen den Gauner erkennen, 
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von dessen früherer Bestrafung er unterrichtet ist.“15 
Den Kriminalbeamten war daher bewusst, dass 
eine Beschlagwortung lediglich mit den Namen 
der Verdächtigen wenig zielführend wäre, da die 
Angaben der Verdächtigen ohne weitere Prüfung 
Wiederholungstäter unentdeckt bleiben ließen: „Nur 
zu bekannt aber ist, wie der Gauner gerade seinen 
früheren verbrecherischen Lebenswandel immer 
mit dichtestem Dunkel zu umspinnen strebt“, wie 
Thiele betont.16

Die Fülle visueller Informationen stellte eine 
Herausforderung des adäquaten Zugriffs dar: Als 
Lösung setzte sich schließlich das von Alphonse 
Bertillon vorgeschlagene Ordnungsmodell durch, 
in dem die Bilder nach den anthropometrischen 
Messwerten sortiert wurden. Überzeugungskraft 
erhielt Bertillons Identifizierungsverfahren, weil es 
die Ordnung der Datenbestände zum Teil der techno-
wissenschaftlichen Inszenierung der Polizeiarbeit 
machte und statt der Fotografie eine Mathematisierung 
des Körpers in den Mittelpunkt des Identifizierungs-
prozesses stellte. Die Entwicklung des vierteiligen 
Bertillonschen Identifizierungsverfahrens war somit 
eine Reaktion auf die rasch wachsenden Datenmen-
gen. Das anthropometrische Verfahren, das heißt 
die Erzeugung von Zahlen durch Körpermessungen 
und deren Einteilung in Klassen und Kategorien, 
bildete die Grundlage der Identifizierungstechnik, 
nach denen die Signalements mit den Fotografien 
der Verdächtigen sortiert wurden.

Die Dominanz der Anthropometrie währte nur 
kurz. Nicht nur, dass die Vermessung der Verdäch-
tigen auf Dauer sehr arbeitsaufwändig war – mit 
der Daktyloskopie stand ein Konkurrenzverfahren 
bereit, welches versprach, das erkennungsdienstliche 
Identifizierungsverfahren noch einmal zu revolutio-
nieren. Die Begeisterung, mit der die Anthropometrie 
eingeführt wurde, war wie bei der Fotografie zuvor, 
bereits nach wenigen Jahren der Anwendung einer 
Ernüchterung gewichen. „Es fällt uns nicht ein, die 
Bertillonage als unrichtig zu bezeichnen, oder die für 
sie aufgewendete Mühe, das ihr gespendete Lob zu 
bedauern – sie ist und bleibt ausgezeichnet, aber die 
Daktyloskopie ist besser, auch anatomisch sicherer“, 
schrieb Hans Groß.17 Die Gründe für die Durchset-
zung der Daktyloskopie sind vielfältig. Ein wichtiger 
Punkt ist die größere Reichweite der Fingerabdrücke, 
die sowohl für das Identifizierungsverfahren als auch 
für die Ermittlungsarbeit eingesetzt werden konnten. 
Denn Fingerabdrücke können als Spuren in Abwe-

senheit der Täter am Tatort rekonstruiert werden und 
auf deren Identität verweisen. Für die Messung der 
Körpermaße mussten die Täter bereits gefasst sein. 
Aber auch in den erkennungsdienstlichen Alltag ließ 
sich die Daktyloskopie leichter integrieren: Für die 
Vermessung weiblicher Verdächtiger waren keine 
weiblichen Messbeamten notwendig und die Beamten 
waren weniger auf die Mitwirkung der Verdächtigen 
angewiesen, weil der Zugriff auf den Körper bei 
der Daktyloskopie wesentlich geringer ist als bei 
der Vermessung von insgesamt elf Körpermaßen. 
Hans Groß, dessen berufliche Karriere genau in die 
Etablierung der Anthropometrie und deren Verdrän-
gung durch die Daktyloskopie fiel, machte sich in 
späteren Aufsätzen für das Fingerabdruckverfahren 
stark: „Wichtige Ergänzungen der Karten sind die 
Fingerabdrücke und die Photographie, die beide den 
Karten beigegeben werden. Die Fingerabdrücke (mit 
Druckerschwärze) mit den feinen Papillarlinien an der 
Innenseite der Fingerspitzen, die bei jedem Menschen 
anders sind, haben heute eine Bedeutung erlangt, die 
fast so weit reicht wie die der Photographie […].“18 
Fortan wurden die Signalementkarten mit den Fin-
gerabdrücken der Verdächtigen ergänzt.

Vorderseite des ausklappbaren Anhangs aus: 
Daktyloskopie, Anleitung zur Anfertigung von 
Fingerabdrücken für Identifizierungszwecke 
(Wien 1911).
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Grundlage der Daktyloskopie war die Verformelung 
der Abdrücke, so dass sich die Spur in neue Zeichen 
auflöste. Die Aufgabe, die Fingerabdrücke in einen 
Zahlencode – eine Fingerabdruckformel – umzu-
wandeln, zu klassifizieren und zu archivieren, stellte 
allerdings neuerlich einen erheblichen Verwaltungs-
aufwand dar. Die Verformelung der Abdrücke ist 
einigermaßen komplex: Den Grundmustern, Bogen, 
Schleife und Wirbel werden je nach Finger Zahlen 
zugeordnet, die mit der bestehenden Datenbank 
abgeglichen werden können. Zentrales Moment der 
Daktyloskopie war daher, wie bei der Anthropome-
trie, ein vergleichbarer Zahlencode. Zum dritten 
Mal innerhalb weniger Jahrzehnte rollte eine Welle 
der Euphorie durch die Erkennungsdienste und die 
Kriminalisten ließen keine Zweifel daran, dass das 
neue Verfahren das Problem der Identitätsfeststellung 
nun endgültig lösen würde. 

Zentralregister und 
Volksdaktyloskopie

Nachdem die Daktyloskopie 1902 in Wien eingeführt 
worden war, wurden in den nächsten Jahren zahl-
reiche Messstationen aufgebaut. 1904 wurden alle 
Strafanstalten der Monarchie für die Durchführung 
der Daktyloskopie ausgerüstet und für das Jahr 1906 
sind bereits 15 Stationen außerhalb Wiens verzeichnet. 
In dieser ersten Daktyloskopierungsphase richtete 
sich die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden 
vor allem auf die größeren Städte der Monarchie: 
Triest, Prag, Graz, Brünn, Olmütz, Innsbruck oder 
Karlsbad. Anschließend wurden vor allem Grenzorte 

mit Schubstationen mit dem Identifizierungsverfah-
ren vertraut gemacht. Den Behörden schwebte ein 
flächendeckendes und zusammenhängendes System 
an Messstationen vor mit dem Wiener Erkennungs-
amt als organisatorischer Mittelpunkt. „Ziel war 
die Einführung der ‚Volksdaktyloskopie‘“, schreibt 
der Historiker Walter Mentzel.19 Das Projekt einer 
flächendeckenden Ausweitung wurde, wenn es über-
haupt im Planungsstadium war, nicht umgesetzt. 
Allerdings bedeutet ein flächendeckendes System an 
Messstationen noch keine Volksdaktyloskopie. Die 
flächendeckenden Stationen sind gewissermaßen nur 
die Voraussetzung dafür. Erst die Speicherung der 
verformelten Abdrücke in einer zentralen Datenbank 
lässt aus einer flächendeckenden Daktyloskopie eine 
Volksdaktyloskopie werden.

Die Aufnahme der Fingerabdrücke der gesamten 
Bevölkerung in einer Datenbank wurde von einigen 
Kriminalisten diskutiert. Bereits Alphonse Bertillon 
dachte an eine Registratur, in der Erkennungsmerk-
male der Bevölkerung gespeichert werden. Er schrieb 
in seinem Buch Die gerichtliche Photographie: „Wir 
glauben gerne, dass die Eintragung gewisser Einzel-
heiten des Ohres in das Register des Civilgerichtes 
im Moment der Geburt des Kindes genügen würde, 
um Unterschiebungen von Personen, selbst von Er-
wachsenen unmöglich zu machen. Unverwandelbar 
in seiner Form seit der Geburt, widerstandsfähig 
gegen die Einflüsse der Umgebung und Erziehung 
bleibt dieses Organ das ganze Leben hindurch, 
wie ein unantastbares Legat in der Erblichkeit, 
unverändert.“20 Hans Groß, der ab der aktualisierten 
Ausgabe seines Handbuchs für Untersuchungsrichter 
1904 ein Kapitel über Daktyloskopie hinzugefügt 
hatte, schrieb von der Aufnahme der gesamten 
männlichen Bevölkerung über 20 Jahre, mit dem 
Argument, die Fingerabdrücke dann nicht nur für 
Kriminalfälle verwenden zu können, sondern auch zur 
Identifizierung von „Verunglückten, Selbstmördern, 
Irrsinnigen“.21 Und ähnliches schwebte auch dem 
Kriminalisten Joseph Albert vor, bei dem es heißt: 
„Es wäre überhaupt von großem Vorteil, wenn die 
gesamte Menschheit mit dem Eintritte in die Schule 
oder dem Erreichen eines bestimmten Lebensalters 
amtlich daktyloskopiert würde.“22

Der Münchner Kriminalist Robert Heindl, Verfas-
ser des Standardwerks zum Fingerabdruckverfahren 
System und Praxis der Daktyloskopie, das zur Ge-
schichte der Daktyloskopie bis heute vielzitiert ist, 
erklärt auch, warum die Aufnahme in eine zentrale 

Gustav Roscher, Handbuch der Daktyloskopie 
(Leipzig 1905), Ausschnitt aus dem aus-
klappbaren Anhang.
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Datenbank ein Vorteil für den Erkennungsdienst wäre. 
Denn die Beamten können bei der Erstaufnahme die 
Daten des Verdächtigen nicht abgleichen. „Ich bin 
überzeugt, daß von den einhundertfünfzigtausend Per-
sonen, deren Fingerabdrücke in Dresden aufgestapelt 
sind, viele Tausende unter falschem Namen registriert 
sind, ohne daß eine Möglichkeit besteht, die Falsch-
benannten von den Richtigbenannten abzusondern.“23 
Das gleiche Problem ergibt sich bei der Beantragung 
eines Passes. Viel zu leicht kommen Schwindler an 
neue Pässe, so Heindl, wenn sie angeben, sie hätten 
ihre Dokumente verloren. Das Hauptproblem ist 
also der Grunddatenbestand: „Wie einfach wäre die 
Verhinderung jeglichen Identitätsschwindels, wenn 
jedermann daktyloskopiert wäre!“ Und zwar bei der 
Geburt: „Nur eine mit Fingerabdrücken versehene 
Anfrage an die Fingerabdrucksammlung des Ge-
burtsbezirks würde Verwechslungen ausschließen.“24 
Heindl bezeichnet die Volksdaktyloskopie daher als 
letzte Konsequenz und schlägt vor, die Daktylos-
kopie auch auf dem Pass auszuweisen. „Nur einen 
wunden Punkt hat dieser schöne Zukunftstraum. 
Der Schwindler kann behaupten, er sei im Ausland 
geboren. Um auch in diesem Fall ihn jeder lügenhaf-
ten Personalangabe zu überführen [...] müßten alle 
Staaten die allgemeine Daktyloskopie einführen. 
Eine vorläufig etwas phantastische Zukunftsmusik. 
Aber sogar Jules Verne und Thomas Morus sind von 
der Wirklichkeit eingeholt worden.“25

Ein zweiter Diskussionsstrang zur Ausweitung 
der Daktyloskopie bezieht sich nicht auf die Spei-
cherung der Daten in einer Datenbank nach der 
Geburt oder zu einem anderen Zeitpunkt, sondern 
auf die Einrichtung flächendeckender Messstationen 
mit Sammlungen Verdächtiger, Straftäter und Asyl-
suchender. Hans Groß plädiert für die Einrichtung 
flächendeckender Messstationen in der gesamten 
Monarchie, um Wiederholungstäter abzuschrecken, 
die Gesamtbevölkerung hat er dabei nicht im Blick. 
Wer einmal in der Datenbank ist, könne bei einem 
erneuten Zugriff zugeordnet werden: „Kurz, wer 
einmal irgend eine Messstation passiert hat, ist 
für die Behörden der ganzen Welt auf Lebenszeit 
festgenagelt und weiß, dass er am besten thut: kein 
Verbrechen mehr zu begehen – dies ist der große, 
kriminalpolitisch hochwichtige Zug in dem modernen 
Institute.“26 Damit verweist Groß auf das zentrale 
Problem, auf das die Erkennungsdienste der Jahr-
hundertwende reagieren: den Wiederholungstäter 
oder „Gewohnheitsverbrecher“.

Kriminelle Gegenwelt

Verbrecher wurden im 19. Jahrhundert konstruiert 
als Gegenentwurf zum idealtypischen Bürger. „Der 
Gauner als wichtigstes Feindbild der Kriminalis-
ten war kein Verbrecher im Sinne eines straffällig 
gewordenen Bürgers, sondern ein Mann, der die 
bürgerliche Maxime des Handelns systematisch in 
ihr Gegenteil verkehrte“, schreibt der Historiker 
Peter Becker.27 Zwar entwickelten sich zahlreiche 
Erzählmuster über Kriminelle, doch wie auch immer 
die Kriminalisten und Kriminologen die Verbrecher 
definierten, es ging um ein Gegenprogramm zum 
Bürgerlichen. Ob als gefallener Engel, deviantes 
Subjekt oder als verhinderter Mensch: Immer war der 
Verbrecher ein Mitglied der kriminellen Gegenwelt. 
„Die Polizei und das Gaunerthum halten einander 
im Schach und stehen einander beobachtend gegen-
über“, meinte etwa Friedrich Avé-Lallemant 1862.28 
Sowohl in der kriminalistischen als auch später in 
der kriminologischen Diskussion um Degeneration 
– ob die Gründe in der Erziehung, der Biographie, 
dem Lebenswandel, in der Natur oder den Genen 
gesucht wurden – geht es um eine Konstruktion 
des Anderen: Kriminelle gegen „Anständige“. Die 
Hauptakteure dieser kriminellen Gegenwelt waren 
auf Eigentumsdelikte spezialisierte Berufsverbrecher, 
Vagabunden und politische Straftäter. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass der Fokus der erkennungs-
dienstlichen Behandlung zunächst auf der Wieder-
erkennung lag, galt es schließlich ein spezifisches 
Milieu zu überwachen und den Berufsverbrecher 
im Zaum zu halten. Wie mächtig und zeitresistent 
diese Idee der kriminellen Gegenwelt war, zeigt auch 
das Buch Der Berufsverbrecher von Robert Heindl, 
das er 1926 publizierte und in den nächsten drei 
Jahren siebenmal neu auflegte. Seine Hauptthese: 
Vor allem Berufsverbrecher sind für die Kriminalität 
verantwortlich. Heindl entwirft den Berufsverbrecher 
als Gegen-Bürger. Für den Berufsverbrecher sei die 
Straftat sein Broterwerb, eine rein geschäftliche 
Angelegenheit. Kriminelle begehen Verbrechen, wie 
andere einen normalen Beruf ausüben. Er skizziert 
ein kriminelles Milieu, das seinen Lebensunterhalt 
durch Straftaten finanziert.29

Die Konstruktion eines Verbrechermilieus ist ein 
wichtiges Argument gegen die Ausweitung der Dak-
tyloskopie zur Volksdaktyloskopie. Eine Datenbank, 
die Wiederholungstäter erkennt, reicht aus, um ein 
kriminelles Milieu zu überwachen. Die komplette 
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Bevölkerung in dieser Datenbank zu speichern ist 
aus dieser Sicht ein unnötiger Aufwand, zumal bei 
einer Vergrößerung der Datenbanken die Gefahr 
besteht, gegenüber den eigentlichen Zielpersonen 
– den „Berufsverbrechern“ – ineffizient zu werden. 
Die Daktyloskopie bediente Wünsche nach Wie-
dererkennung verdächtiger Personen, als Mittel 
zur Überwachung der bürgerlichen Gegenwelt des 
Verbrechermilieus.

Gegenwehr der „Anständigen“

Die FBI-Fingerabdrucksammlung ist eine der größten 
weltweit. In den 1940er Jahren wuchs die Samm-
lung auf über 10 Millionen Fingerabdrücke. J. Ed-
gar Hoover, von 1924 bis 1972 FBI-Direktor, war 
bestrebt, möglichst viele Fingerabdruck-Bestände 
in die FBI-Kollektion zu integrieren. Als die Fin-
gerabdruckkarten der Army vom FBI übernommen 
wurden, verweigerten die Navy und das Marine Corps 
allerdings die Herausgabe ihre Bestände. „They did 
not want to stigmatize their personnel by inclusion 
in the FBI’s database, known only as a collection 
for criminals.“30

Neben der These, dass eine Datenbank mit den 
gespeicherten Fingerabdrücken der gesamten Be-
völkerung aus Sicht der Kriminalisten die Überwa-
chung eines bestimmten Milieus ineffizient machen 
könnte, ist das Argument, mit dem Navy und Marine 
Corps sich weigerten, ihre Bestände auszuliefern, 
gewichtig: Mit der kriminellen Gegenwelt wollen 
die „Anständigen“ nichts zu tun haben. Je stärker 
die Behandlung für den Delinquenten spürbar war, 
desto eindringlicher war zwar die staatliche Macht-
demonstration, desto weniger Bereitschaft zeigten 
aber die „Anständigen“ erkennungsdienstlich erfasst 
zu werden. Auf die Bedeutung dieses Aspekts ver-
weist Jens Jäger: „Abgesehen von den schwarzen 
Fingerkuppen behielten die erkennungsdienstlich 
behandelten Personen keine äußeren Spuren zurück, 
gewannen aber den Eindruck, gründlich gemustert, 
vermessen und registriert worden zu sein.“31 Die 
bürgerliche Welt war die durch die Verbrecher be-
drohte Welt, der Fingerabdruck aber galt als Mittel 
zur sozialen Kontrolle von Randgruppen und der 
kriminellen Gegenwelt. Eine Ausweitung wurde von 
den „Anständigen“ als Vorverurteilung interpretiert. 
Dass eine Ausweitung der Daktyloskopie auf die 
Gesamtbevölkerung zu Widerstand führen könnte, 
haben die Kriminalisten diskutiert. So heißt es bei 

Robert Heindl: „Manche wenden ein, die Verwendung 
einer Daktyloskopie verletze das ethische Gefühl des 
Paßpetenten. Der Daktyloskopierte müsse sich wie 
ein Verbrecher vorkommen.“32 

Folgendes Beispiel aus der Arbeiterzeitung zeigt 
anschaulich, wie umkämpft die Anwendungsfelder 
der erkennungsdienstlichen Behandlung um 1900 
waren. Drei Ausgaben in Folge entrüstet sich die 
Arbeiterzeitung im Mai 1902 über die Aufnahme 
zweier Streikender in das Verbrecheralbum. „Einige 
Polizisten haben sich dieser Tage eine unglaubliche 
Frechheit erlaubt: Sie haben zwei bei einer Streikde-
monstration wegen Nichtfolgeleistung arretirte Arbei-
ter für das Verbrecheralbum photographiert und sie der 
beschämenden Prozedur der Körpermessung, wie sie 
bei Verbrechern angewendet wird, unterzogen.“33 Die 
beiden Sozialdemokraten Horak und Chalupka wurden 
erkennungsdienstlich erfasst (die Daktyloskopie war 
zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeführt), vermessen 
und fotografiert. „Man muss wissen, was das heißt. 
Die Bertillonage besteht darin, an Verbrechern so 
genaue Körperbeschreibungen vorzunehmen, daß 
auf Grund dieser Daten eine spätere Agnofizierung 
mit untrüglicher Verläßlichkeit erfolgen kann. Die 
Körpermessung ist eine Einrichtung der internatio-
nalen Sicherheitspolizei, deren einziger Zweck ist, 
leugnende Gewohnheitsverbrecher oder solche, die 
ihre Persönlichkeit zu verwischen trachten, jederzeit 
durch Nachmessung erkennen zu können.“34 Als 
„greulich“ und „abscheulich“ beschreibt der Artikel 
empört die Behandlung der Arbeiter: „[H]ier erlauben 
sich Polizisten, Arbeiter, die um ihr Recht kämpfen, 
gleich gemeinen Verbrechern zu behandeln, sie durch 
Körpermessung zu schänden, sie zu brutalisieren!“35 
Die Arbeiterzeitung forderte die Vernichtung der 
fotografischen Platten und der Messkarten.

Bereits einen Tag später berichtete die Arbei-
terzeitung, wie Gemeinderat Neumann bei der Po-
lizeidirektion um Aufklärung bat. Der zuständige 
Gemeinderat Brzezovsky versprach zwar Aufklärung, 
machte aber deutlich: „In den Messungen und in 
dem Photographieren sei nichts Diffamirendes zu 
erblicken, es sei lediglich eine Prozedur zur Fest-
stellung der Identität.“36 Die Entrüstung zeitigte 
Erfolg. Bereits einen Tag später kam die angekündigte 
Untersuchung zu dem Schluss, dass die Maßnahmen 
der Sachlage nach nicht notwendig waren. Gleich-
zeitig wurde von Behördenseite betont, dass der 
zuständige Beamte nicht unkorrekt gehandelt habe, 
zumal die Behandlung nicht diffamierend sei. Die 
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Arbeiterzeitung machte deutlich, dass auch in Zukunft 
mit Protesten zu rechnen sei, falls sich ein derartiger 
Vorfall wiederhole.37 Die Übertragung der Mittel der 
sozialen Kontrolle wurde von den „Anständigen“ 
also nicht akzeptiert. Was für das Verbrechermilieu 
angemessen schien, empfanden die „Anständigen“ 
für sich als unpassend. Einen verstärkenden Effekt 
hatte in diesem Beispiel der Umstand, dass die beiden 
erkennungsdienstlich Behandelten Sozialdemokraten 
waren und einer Kriminalisierung entgegenwirken 
wollten. Genau das zeigt aber wiederum, wie sehr 
die „Anständigen“ die erkennungsdienstliche Be-
handlung als Vorverurteilung wahrnahmen. Dennoch 
bleibt die Volksdaktyloskopie für Kriminalisten und 
Behörden als Idee ständig präsent.

Daktyloskopie als 
Zwangsbehandlung?

Eine rechtliche Grundlage für eine zwangsweise 
erkennungsdienstliche Behandlung von Personen 
findet sich erst ab 1933 in Deutschland bzw. durch 
den sogenannten Anschluss 1938 auch für Österreich 
durch die rechtliche Legalisierung der erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen „[s]oweit es für die Zwecke 
der Durchführung des Strafverfahrens oder für die 
Zwecke des Erkennungsdienstes notwendig ist.“38 
Wie der von der Arbeiterzeitung berichtete Vorfall 
zeigt, wurde die Art der Anwendung vorher durch 
den Gebrauch verhandelt, war aber nicht explizit 
gesetzlich geregelt. Den Grund für die Vermessung 
der beiden Arbeiter sieht beispielsweise die Arbei-
terzeitung in der „Meinung, die in den Kreisen der 
Polizeibeamten vielfach herrscht, daß eine einmal 
erlittene Vorstrafe die Identitätsfeststellung durch 
die Bertillonage unabweisbar nothwendig mache.“39 
Bereits verurteilte Personen in Haftanstalten und 
Asylsuchende wurden von Beginn an fotografiert, 
vermessen und daktyloskopiert. So wurden mit Ein-
führung der Daktyloskopie in Wien 1902 ca. 30.000 
Personen aus sämtlichen Strafanstalten, Zwangsar-
beitshäusern und Frauenanstalten der Stadt in die neue 
erkennungsdienstliche Datenbank aufgenommen.40 
Die Frage aber, ob auch Verdächtige, Zeugen und 
vorläufig in Polizeiverwahrung befindliche Personen 
erkennungsdienstlich behandelt werden dürfen, ist 
eine jahrzehntealte Streitfrage, ebenso wie die Art der 
Speicherung der gewonnen Datensätze. Robert Heindl 
schrieb dazu: „[I]n der Handhabung der Identifizie-
rungsmethoden [herrschten] folgende Ungleichheiten: 

Die Behörden, die der Daktyloskopie den Vorrang 
vor der Messung einräumten, mußten natürlich 
neue Grundsätze für den Kreis der zu messenden 
und zu daktyloskopierenden Personen aufstellen. 
Hierbei traten Unstimmigkeiten zutage, indem der 
Kreis bald enger, bald weiter gezogen wurde. Eine 
weitere Unstimmigkeit lag in der Gebarung mit den 
aufgenommenen Fingerabdruckbogen.“41

Die Idee von der Abgabe der Fingerabdrücke der 
gesamten Bevölkerung findet sich seit der Einführung 
des Verfahrens um 1900 immer wieder: Beispiels-
weise wurde auf dem deutschen Polizeikongress 
1912 der Fingerabdruck in Reisepässen gefordert 
und in Argentinien führte 1916 die Aufnahme der 
Fingerabdrücke in den Ausweisen zu Protesten, 
wurde schließlich für verfassungswidrig erklärt und 
die bereits gesammelten Daten mussten vernichtet 
werden.42 Eine verdachtsunabhängige Sammlung 
von Fingerabdrücken der gesamten Bevölkerung, 
um die Datenbasis für einen Vergleich zweier Spuren 
zu erhöhen, scheint also kaum durchsetzbar gewesen 
zu sein. Die Aufnahme der Daktyloskopie in die 
Ausweise nannte der Leiter des Erkennungsdienstes 
in Berlin Hans Schneickert 1921 zwar als Fernziel, 
aber es haftete, wie er schrieb, der Geschmack 
der Verbrecheridentifizierung an ihr.43 Selbst die 
Einführung einer Kennkarte mit Fingerabdrücken 
1938 im nationalsozialistischen Deutschland war 
weit entfernt von einer Volksdaktyloskopie: Erfasst 
wurden die jüdische Bevölkerung und alle wehrpflich-
tigen Männer. Doch auch nach dem Krieg hielten 
die Alliierten an der Idee fest, Fingerabdrücke in 
die Ausweise zu übernehmen. So verordneten die 
amerikanischen Besatzer dem Innenministerium in 
Württemberg-Baden, von allen Personen, die einen 
Inlandsausweis beantragten, Fingerabdrücke abzu-
nehmen. Bis 1948 wurden 2,3 Millionen Personen 
erfasst, bevor die Sammlung aufgelassen wurde.44 In 
den Personalausweisen und Reisepässen der BRD, 
die ab 1950 ausgestellt wurden, finden sich keine 
Fingerabdrücke.

Idee einer Vollerfassung – 
Technische Umsetzbarkeit

Es stellt sich die Frage, warum die Volksdaktyloskopie 
von den Sicherheitsbehörden nie durchgesetzt wurde: 
Fürchteten sie sich vor dem Widerstand der Bevölke-
rung? Waren die mit der Speicherung einhergehenden 
Sicherheitsversprechen nicht überzeugend genug? 
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„Für eine Aufnahme in die allgemeinen Ausweispa-
piere fehlte in der breiten Bevölkerung die kulturelle 
Akzeptanz“, meint der Rechtshistoriker Miloš Vec.45 
Die bislang präsentierten Beispiele deuten ebenfalls in 
diese Richtung, doch blieb ein weiteres wesentliches 
Argument noch unerwähnt: Es ist die Frage nach 
der technischen Umsetzbarkeit und des praktischen 
Nutzens einer Volksdaktyloskopie.

Große Datensammlungen stellten die Registraturen 
vor Klassifizierungs-, Ordnungs- und Archivierungs-
Probleme. Die Aufgabe, die Fingerabdrücke in einen 
Zahlencode – eine Fingerabdruckformel – umzuwan-
deln, zu klassifizieren, zu ordnen und zu archivieren, 
stellte einen erheblichen Verwaltungsaufwand dar; 
das gilt besonders für den Aufbau von vielfach an-
gestrebten Zehnfingerabdrucksammlungen. Darüber 
hinaus erschwerten die unterschiedlichen Klassi-
fizierungsmethoden die internationale Vergleich-
barkeit der Abdrücke, wenngleich sich rasch die 
Galton-Henry-Methode mit einigen Modifikationen 
durchsetzte.46

Der hohe Verwaltungsaufwand zur Verformelung 
der Fingerabdrücke und die Pflege der Datenbanken 
legen den Verdacht nahe, dass sich die Volksdak-
tyloskopie auch aus technischen Gründen nicht 
weiter durchsetzen konnte. Das wird durch einen 
Bericht der Miltär- und Justizbehörden aus dem Jahr 
1917 untermauert. Dort heißt es zur Ausweitung 
der Daktyloskopie, dass nunmehr die technischen 
Schwierigkeiten überwunden seien und auch der 

kriminelle Beigeschmack bereits bedeutend abge-
schwächt wäre.47 Wenngleich die Feststellung aus 
heutiger Sicht voreilig klingt, ist interessant, dass 
die Behörden sowohl technische Hürden als auch 
fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung in Bezug auf 
die Daktyloskopie als Hindernisse diskutierten.

Die Probleme mit der Technik werden immer dann 
deutlich, wenn Techniken in Konkurrenz zueinander 
stehen und um ihre Durchsetzung gefochten wird. 
Um 1900 zeigt sich dies in häufigen Gegenüberstel-
lungen von Daktyloskopie und Anthropometrie. „Für 
die Praxis ist das System unverwendbar. Es ist das 
Produkt einer geradezu krankhaften Klassifizierungs-
wut“, schrieb Robert Heindl in den 1920er Jahren 
über die Anthropometrie.48 Ob das Daktyloskopieren 
der gesamten Bevölkerung wesentlich praktikabler 
gewesen wäre, ist schwer zu beurteilen. Es spricht 
einiges dafür, dass es vor allem die technischen 
Hemmnisse waren, die dazu führten, dass von Seiten 
der Sicherheitsbehörden nicht vehementer auf eine 
Ausweitung der daktyloskopischen Bestände gedrängt 
wurde, gleichzeitig die Idee einer Volksdaktyloskopie 
aber nicht verworfen wurde – denn zu überzeugend 
klangen die Sicherheitsversprechen.

Gerhard Gamm betont in seiner Theorie der Tech-
nik als Medium, dass sich die Unbestimmtheit der 
Technik aus der Differenz zwischen der konstruierten 
Funktionalität und den Möglichkeiten ihres Gebrauchs 
ergibt.49 Das Ziel, so ließe sich argumentieren, war 
der Aufbau eines flächendeckenden Systems an 
Messstationen. Die Volksdaktyloskopie blieb als 
Phantasie, als konstruierte Funktionalität, weiterhin 
bestehen. Dabei war den Kriminalisten bewusst, dass 
eine Durchsetzung auf massiven gesellschaftlichen 
Widerstand stoßen würde, gleichzeitig die Umsetzung 
die Behörden datenbanktechnisch überfordern würde. 
Das hätte auch bedeutet, den propagierten Sicherheits-
gewinn, die Überwachung der kriminellen Gegenwelt, 
aufzugeben. Sowohl die „Anständigen“ als auch die 
staatlichen Behörden strebten nach Kontrolle: Die 
„Anständigen“ forderten vom Staat Sicherheit und 
im Gegenzug weiteten die Verwaltungsbehörden 
ihre administrativen Kompetenzen beständig aus. 
In diesem Spannungsfeld zwischen Forderung nach 
Sicherheit bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre 
pendelt die Sicherheitsdiskussion seither.

Beispiel eines verformelten Fingerabdrucks 
nach dem System Jörgensen. Beginn der Er-
läuterung zur Detailformel: „Dies bedeutet: 
Ich habe es mit dem dritten Finger, also 
mit dem rechten Ringfinger zu tun. Die erste 
Papillarlinie links vom inneren Terminus hat 
ein Auge im Raume des zweiten und dritten 
Millimeters von der W-O-Linie abwärts.“ 
Quelle: Hakon Jörgensen, Einzelfingerregis-
trierung (Graz 1926), 7f.
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Gegenwart – 
ePass und Volksdaktyloskopie

Nach einem Beschluss der Europäischen Union aus 
dem Jahr 2004 sollen Reisepässe in Zukunft mit 
maschinenlesbaren biometrischen Daten ausgestattet 
werden. Seither bemühten sich die Mitgliedsstaaten 
um Umsetzung der EU-Forderung. Haben die euro-
päischen Staaten durch die Speicherung der Finger-
abdrücke in den Reisepässen die Volksdaktyloskopie 
durchgesetzt? Diesmal ohne viel Widerstand?

Seit 1. November 2007 wird in Deutschland nur 
mehr der sogenannte ePass als Reisepass ausgegeben, 
mit zwei gespeicherten Fingerabdrücken. Die Abdrü-
cke der beiden Zeigefinger sind auf einem RFID-Chip 
gespeichert, der ohne Kontakt ausgelesen werden 
kann. Eine dauerhafte Vorhaltung der Fingerabdrü-
cke in den Einwohnermeldeämtern wurde zwar vom 
deutschen Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
vorgeschlagen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. 
Sowohl die Opposition als auch der damalige Ko-
alitionspartner SPD verweigerten die Zustimmung. 
Die Speicherung der Fingerabdrücke erfolgt nur 
auf den RFID-Chips, nicht aber bei der zuständigen 
Meldebehörde. Im Passgesetz § 23a heißt es: „Die 
bei der Passbehörde gespeicherten Fingerabdrücke 
sind spätestens nach Aushändigung des Passes an den 
Passbewerber zu löschen.“50 Die biometrischen Daten, 
so wird versichert, sollen lediglich sicherstellen, dass 
Passbesitzer und Pass zusammengehören. „Im Pass 
enthaltene verschlüsselte Merkmale und Angaben 
dürfen nur zur Überprüfung der Echtheit des Doku-
mentes und zur Identitätsprüfung des Passinhabers 
ausgelesen und verwendet werden.“51

In Österreich ist der ePass mit zwei gespeicherten 
Fingerabdrücken seit 30. März 2009 verpflichtend. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Deutschland 
und Österreich ist die Verwendung des Personalaus-
weises, der in Österreich nur einen sehr geringen 
Verbreitungsgrad hat. Daher fand die Diskussion 
um Speicherung biometrischer Daten im Personal-
ausweis nur in Deutschland statt. Hier einigten sich 
die damals regierenden Parteien CDU und SPD auf 
die Einführung des ePA, des elektronischen Perso-
nalausweises. Ab 1. November 2010 werden beide 
Zeigefinger gespeichert, die Abgabe bleibt jedoch 
optional. Wie es im Konzept des Innenministeriums 
heißt, dienen die biometrischen Merkmale ausschließ-
lich zur Identifizierung gegenüber hoheitlichen 
Stellen. Daher wurde bereits im Grobkonzept des 

Ministeriums betont: „Eine zentrale Speicherung der 
Personalausweisdaten auf Landes- oder Bundesebene 
findet nicht statt.“52

Während in den Medien zwar die Einführung des 
ePasses diskutiert wurde, war die politisch dringendere 
Frage, ob und wie die biometrischen Daten gespeichert 
werden dürfen: Während der Parlamentsdebatte des 
österreichischen Nationalrates im Januar 2009, nach 
der das neue Passgesetz verabschiedet wurde, war 
vorwiegend die Speicherung der biometrischen Daten 
Diskussionsgegenstand. Da der ePass die Umsetzung 
einer EU-Forderung war, stand seine Einführung 
nicht in Frage. Nach einigen Kompromissen sieht das 
Gesetz nun vor, dass die Daten weder veränderbar 
noch kopierbar sein dürfen und nach zwei Monaten 
von der Behörde vernichtet werden müssen.53

Die zentrale Speicherung der Fingerabdrücke 
betrifft weiterhin lediglich soziale Randgruppen: Die 
Daten von Straftätern werden zentral mit dem AFIS 
(Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssys-
tem) erfasst, ebenso wie die Fingerabdrücke von 
Asylsuchenden durch das EURODAC (European 
Dactyloscopy). Auf die gesamte Bevölkerung wur-
de die Speicherung trotz Einführung biometrischer 
Pässe nicht ausgedehnt. So bleibt die Umsetzung 
der Volksdaktyloskopie weiterhin eine kriminalisti-
sche Phantasie. „In einigen US-Staaten“, schwärmt 
Kiels Landeskriminalamtschef Harald Magnusson, 
„werden allen Kindern bei der Einschulung legal 
die Fingerabdrücke abgenommen und gespeichert. 
Ich bin für eine solche Volksdaktyloskopie.“54 Das 
Zitat ist einem Spiegel-Report über Personenkenn-
zeichen und Datenschutz vom 26. November 1973 
entnommen.

Das Wort „Volksdaktyloskopie“ war auch während 
der Diskussion um die Einführung der Fingerabdrücke 
in den europäischen Reisepässen mehrfach zu hören. 
In einer Petition an den deutschen Bundestag schreibt 
der Rechtsanwalt Michael Schwarz: „Finger weg von 
der Volksdaktyloskopie.“55 Seine Argumentation 
bezieht sich auf einen Aspekt, der sowohl von den 
Kriminalisten immer wieder angesprochen wurde, als 
auch bei obigem Beispiel aus der Arbeiterzeitung eine 
zentrale Rolle spielte. Schwarz schreibt: „Fingerab-
drücke abzugeben, ist eine typisch kriminalisierende 
Prozedur, vgl. § 81 b StPO.“56

Heute stehen in allen deutschen und österreichi-
schen Meldeämtern und Flughäfen Fingerabdruckab-
nahmegeräte. Das Stigma der Kriminalisierung hat die 
Daktyloskopie trotz Gewöhnung noch nicht gänzlich 
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verloren, sie wird aber heute stärker mit der DNS-Spur 
assoziiert. Max Stadler, innenpolitischer Sprecher 
der FDP, fasste das Dilemma der Sicherheitsbehör-
den 2005 in einem Kommentar in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung treffend zusammen: „Konse-
quentes Präventivdenken müsste dazu kommen, den 

DNS-Code eines jeden neugeborenen Babys in einen 
Zentralcomputer einzustellen. Das wäre nützlich. Geht 
aber offenkundig zu weit. Es hat ja auch niemand 
die Volksdaktyloskopie verlangt.“57
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